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Das 21. Jahrhundert stellt ganz neue Herausforderungen an  
die bisher bewährten Systeme der Zusammenarbeit von Staat 
und Religionsgemeinschaften. Das gilt in besonderer Weise 
auch auf der Ebene des europäischen Integrationsprozesses.

Das hier vorgelegte Lehr- und Studienbuch richtet sich an  
alle, die im Überschneidungsbereich von Staat und Religions-
gemeinschaften tätig sind oder dies zu tun beabsichtigen. Es 
geht um die Klärung der Grundfragen dieses Rechtsgebietes 
auf der Basis der religionsrechtlichen Prämissen und der euro- 
päischen und nationalen Rechtsprechung. Religionsfreiheit, 
Kirchenfinanzierung, Beteiligung der Religionsgemeinschaften 
am öffentlichen Leben, Theologie und Religionsunterricht im 
Wettbewerb mit säkularen Sinngebungsunterrichten, die Inte- 
gration weiterer Religionen in das bestehende und fortzuent-
wickelnde System, die Grundzüge des kirchlichen Dienstes  
und Arbeitsrechts, das aktuelle Thema des Kirchenasyls sowie 
weitere Kernfragen werden erläutert und als Hilfestellung zur 
eigenen Standortbestimmung angeboten. In einem Anhang 
finden sich alle wichtigen staatlichen und kirchlichen dieses 
Rechtsgebiet betreffenden Rechtsvorschriften.

Matthias Pulte, Dr. phil. habil. Lic. iur. can. Dipl. theol., Professor 
für Kirchenrecht, Kirchliche Rechtsgeschichte und Staatskirchenrecht 
an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz.
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Vorwort 
 

Das Studienbuch zu Grundfragen des Staatskirchen- und Religions-

rechts ist hervorgegangen aus den Lehrveranstaltungen zum Staats-

kirchenrecht an der Johannes Gutenberg-Universität zu Mainz und 

dem Bedürfnis, vor allem für Studierende, die nicht in den Rechts-

wissenschaften beheimatet sind, ein Lehr- und Studienbuch vorzu-

legen, das das Verständnis für die manchmal fremde und doch so 

wichtige Materie des Religionsrechts erschließt und fördert. Daher 

konzentrieren sich die ausgewählten Themen auf jene Bereiche, die 

für alle, die sich auf einen kirchlichen Beruf vorbetreiten oder das 

Fach Religion in der Schule vertreten wollen, wichtig sind. Das 

Buch richtet sich auch an Leserinnen und Leser, die bereits in der 

beruflichen Praxis stehen und sich bisweilen mit den hier diskutier-

ten Grundfragen des Religionsrechts konfrontiert sehen und sich 

einen ersten Überblick zur Einordnung ihrer Rechtsfrage verschaf-

fen wollen, bevor die Spezialfragen mit den entsprechenden Fachju-

risten weiter zu klären sind. 

Neben der Darstellung und kritischen Reflexion der religionsrechtli-

chen Bestimmungen bietet das vorliegende Buch eine kurze Vorstel-

lung und Besprechung der wichtigsten Urteile der deutschen 

Höchstgerichte zum Staatskirchenrecht. Die Kenntnis dieser Ent-

scheidungen ist für das Verständnis und den Umgang mit der religi-

onsrechtlichen Materie in Deutschland besonders wichtig, weil diese 

Rechtsprechung die oft unklaren Rechtsbegriffe näher zu erklären 

und bestimmen sucht. Ob diese Erklärungen immer wirklich gelun-

gen sind, wird in der juristischen Spezialliteratur weiter diskutiert. 

Im Rahmen eines Lehr- und Studienbuchs können dazu keine weit-

reichenden Positionierungen vorgenommen werden. Gelegentlich 

erfolgt aber eine kritische Würdigung. Insofern lädt das vorgelegte 

Buch auch die Nichtjuristen dazu ein, sich auf eine vertiefende 

Fachliteratur einzulassen, deren Verständnis hier im Ansatz er-

schlossen wird. 
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Einführung: Ein neues Verständnis braucht 

das Staatskirchenrecht 
 

Die Pluralisierung der Lebenswelten hat in den letzten 20 Jahren 

eine weitreichende Veränderung der tatsächlichen gesellschaftlichen 

Verhältnisse der Bürgerinnen und Bürger zur Religion mit sich ge-

bracht. Als Folge der deutschen Wiedervereinigung war ein erhebli-

cher Säkularisierungsschub festzustellen, der dazu geführt hat, dass 

sich die deutsche Gesellschaft von einer zu 75 Prozent christlichen 

zu einer 50 prozentigen Gemeinschaft mit weiterhin fallender Ten-

denz entwickelt hat.1 Daher und aus systematischen Gründen ist es 

erforderlich den Begriff der Religion zu klären, der dem Staatskir-

chenrecht/Religionsrecht zugrunde liegt. Dabei muss es sich aus 

rechtlichem Blickwinkel sachnotwendig zumindest um eine begriff-

liche Annäherung an das komplexe System Religion handeln, die 

grundsätzlich für alle Gemeinschaften anzuwenden ist, die sich 

selbst als Religionen verstehen. Die dort formulierten Kriterien sind 

objektiv geeignet, aus verfassungsrechtlicher Sicht Religionsge-

meinschaften zu identifizieren und von anderen Vereinigungen ab-

zugrenzen. 

 

Religion bezeichnet eine Deutung der Welt aus einem im Jenseiti-

gen liegenden zumeist in Gott oder einem anderen höheren Wesen 

begründeten ganzheitlichen Blickwinkel. Objektive Beurteilungskri-

terien für die Bestimmung einer Weltsicht sind damit deren trans-

zendentaler Bezug und die Individualität des Glaubens und Be-

kenntnisses der Angehörigen der Religion.2 

                                                           
1 Vgl. Ansgar Hense, Kirche und Staat in Deutschland, in: Stephan Haering, 

Wilhelm Rees, Heribert Schmitz (Hrsg.), Handbuch des katholischen Kirchenrechts 

(HdbkathKR), Regensburg 32015, 1830-1865,1836. 

2 Vgl. Friedhelm Hufen, Staatsrecht II. Grundrechte, München 22009, 371. 
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Die Rechtsverhältnisse von Staat und Kirche ruhten im 20. Jahrhun-

dert noch auf einem breiten gesellschaftlichen Konsens, so dass sich 

die Frage nach der Begründung oder Fundierung dieses Rechtsge-

bietes nicht ohne weiteres stellte. Dennoch schien es vor allem in 

der Zeit nach dem 2. Weltkrieg so zu sein, dass sich Autoren kano-

nistischer Provenienz mit diesem Rechtsgebiet vornehmlich in Be-

zug auf Einzelfragen geäußert-, die systematische, zusammenfas-

sende Darstellung hingegen den Juristen überlassen haben. Aus 

kanonistischer Perspektive darf dies durchaus als ein Defizit be-

trachtet werden, ohne dadurch die verdienstvollen Beiträge von 

Kanonisten und Juristen schmälern zu wollen. Das 21. Jahrhundert 

stellt die Kirchenrechtswissenschaft und damit auch ihre Teildiszip-

lin, das Staatskirchenrecht, vor neue Herausforderungen. Diese er-

geben sich vor allem aus den politischen Entwicklungen seit 1989, 

die bis heute zu einer Aufhebung gebietsbezogener religiöser Identi-

täten geführt haben, die in der europäischen Geschichte ohne Vor-

bild und Beispiel sind. Daneben erweist sich der fortschreitende 

Rückgang an Kirchlichkeit und religiöser Bindung in der säkularen 

Gesellschaft als ein weiterer Aspekt, der eine erneuerte Begründung 

dieses Rechtsgebiets erforderlich erscheinen lässt. In der deutschen 

Gesellschaft arbeiten Staat und Kirchen seit über 60 Jahren gedeih-

lich zusammen und bemühen sich auf ihre je eigene Weise das Ge-

meinwohl zu fördern. Manche Gruppierungen meinen jedoch, in 

dem gegenwärtigen Verhältnis von Staat und Kirchen in Deutsch-

land, eine von der Zeitgeschichte überholte und damit ungerechtfer-

tigte Privilegierung der christlichen Kirchen zu erkennen, die ange-

sichts der Multikonfessionalität und Säkularität in dieser Gesell-

schaft nicht mehr gerechtfertigt sei. 

Bevor wir uns dem Begriff Staatskirchenrecht annähern erscheint es 

angemessen sich zu vergewissern, was wir eigentlich bisher schon 

unter der Bezeichnung Kirchenrecht verstanden haben.  

  


